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Preisanordnung Nr. 484.
— Anordnung über den Fortfall der Schnittholz- | 

Umlage —

Vom 24. November 1955

Durch die Neuregelung der Preise für Rohholz und 
Schnittholz fällt die Notwendigkeit der Erhebung einer 
Umlage für Schnittholz fort. Es wird deshalb an- 
geotdnet:

§ 1
Die Anordnung vom 15. August 1949 über die Er

hebung einer Umlage für Schnittholz und über die Er
richtung einer Ausgleichskasse für erhöhte Rundholz- I 
Transportkosten (ZVOB1. I S. 636) sowie die Erste 
Durchführungsbestimmung vom 6. Oktober 1949 (GBl. [ 
3. 51) und die Verlängerungsverordnungen vom 2. Fe- j 
n-uar 1950 (GBl. S. 72) und vom 22. Dezember 1950 | 
GBL S. 1227) treten am 1. Januar 1956 außer Kraft. |

§ 2
Die Abführungen der Schnittholzumlage für 1955 

haben spätestens bis 31. Januar 1956 zu erfolgen.
Ausgleichsbeträge für erhöhte Transportkosten aus 

dem Jahre 1955 gemäß § 4 der Anordnung vom 
15. August 1949 dürfen nur für Anträge gewährt wer
den, die spätestens bis zum 15. Januar 1956 (es gilt das 
Datum des Poststempels) gestellt werden.

§ 3
Das Ministerium für Leichtindustrie hat spätestens 

bis zum 30. April 1956 gemäß § 5 der Anordnung vom 
15. August 1949 beim Ministerium der Finanzen die 
etwa verbleibenden Überschüsse abzuführen und die 
Schlußabrechnung vorzulegen.

Berlin, den 24. November 1955
Ministerium der Finanzen 

R u m p f  
Minister


